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Norm

DBAbk Schweiz 1975 Art14;

DBAbk Schweiz 1975 Art15;

EStG 1972 §22;

EStG 1988 §22 Z2;

VwGG §41 Abs1;

Rechtssatz

Die Begri9e "selbständige Tätigkeit" in Art 14 DBAbk-Schweiz und " unselbständige Arbeit" in Art 15 legcit werden im

Abkommen nicht de=niert. Die beiden Begri9e sind nach der jeweiligen innerstaatlichen Rechtslage im Zeitpunkt des

Abschlusses des DBAbk-Schweiz im Jahr 1974 zu interpretieren. Im Zeitpunkt des Abschlusses des DBAbk-Schweiz im

Jahr 1974 (BGBl Nr 1975/64) war das Geschäftsführerentgelt eines Gesellschafters ungeachtet der Höhe seiner

Beteiligung an der GmbH grundsätzlich den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit zu subsumieren. Bei

Einmanngesellschaften, bei denen der Gesellschafter auch Geschäftsführer war, lagen ebenfalls grundsätzlich

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit vor (Hinweis E 17. September 1963, 1010/61). Nur im Fall einer

unangemessenen Entlohnung wurden Einkünfte aus Kapitalvermögen angenommen (Hinweis E 16. November 1959,

2521/56). Die aufgrund des Erkenntnisses eines verstärkten Senates vom 9. Dezember 1980, 1666, 2223, 2224/79,

VwSlg 5535 F/1980, erfolgte Novellierung des § 22 EStG 1972, wonach zu den Einkünften aus sonstiger selbstständiger

Arbeit stets die Gehälter und Vergütungen jeder Art gerechnet werden, die der an der Kapitalgesellschaft zu mehr als

25 % beteiligte Gesellschafter erhält, trat erst mit 1. Jänner 1982 (BGBl Nr 1981/620) in Kraft. Somit zählten im

Zeitpunkt des Abschlusses des DBAbk-Schweiz Einkünfte eines Gesellschafter-Geschäftsführers nach österreichischem

Besteuerungsrecht nicht zu den selbstständigen, sondern zu den nichtselbstständigen Einkünften, weswegen im

Beschwerdefall abkommensrechtlich auch nicht die Zuteilungsnorm für selbständige Tätigkeit iSd Art 14 DBAbk-

Schweiz, sondern jene für unselbstständige Arbeit iSd Art 15 legcit zur Anwendung kommt. Zu diesem

Auslegungsergebnis sind auch die Finanzbehörden der beiden Vertragsstaaten im Rahmen des

Verständigungsverfahrens gekommen (AÖFV Nr 153/1992; vgl auch SWI 1995, 408). Dieses Auslegungsergebnis ist

allerdings für den Verwaltungsgerichtshof nicht bindend (Hinweis E 27. August 1991, 90/14/0237).

Schlagworte

Beschwerdepunkt Beschwerdebegehren Rechtslage Rechtsgrundlage Rechtsquellen

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2001:2000150116.X01

Im RIS seit

24.01.2002

Zuletzt aktualisiert am

17.05.2013

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1975_64_0/1975_64_0.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/22
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1981_620_0/1981_620_0.pdf
https://www.jusline.at/entscheidung/91682
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2001/9/20 2000/15/0116
	JUSLINE Entscheidung


